
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauanzeige – saisonal genutzter Anlagen 

Name: 

Parzelle: 

Anlage: 

Datum: 

 

Lt. Bauordnung des Stadtverband „Dresdner Gartenfreunde“ e.V. vom 18.07.2022 muss vor 

der Errichtung folgender saional genutzter Anlagen eine Bauanzeige erfolgen: 

• transpotable Badebecken 

• saisonal aufgestellte Partyzelte 

• saisonal aufgestellte Trampoline 

• Spielgeräte 

• Miniaturlandschaften (Gartenteich, Feucht- oder Trockenbiotop, Modelbahnen) 

 

Datum der Realisierung: 

 

Beschreibung des Vorhabens unter Angabe der vorgesehenen Materialien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist der Bauanzeige ein Parzellenplan mit Angaben über Größe der geplanten baulichen 

Anlage mit Grenzabständen beizufügen. 

 

Anlage: 

Anlage E.3 der Bauordnung 



Stadtverband „Dresdner Gartenfreunde“ e. V.   Stand 18.07.2022 
Bauordnung  
 

Bauordnung Stadtverband Anlage E.3 
Stand: 20220718 1/1 

Anlage E.3  Anzeige zur Errichtung transportable Badebecken, saisonal aufgestellte Partyzelte,
  Kinderspielgeräte, Trampoline und Miniaturlandschaften (ganzjährig) _________ 
 
Eine Errichtung ist nur zulässig, wenn 

− mind. ein Drittel der Gartenfläche zum Anbau von Obst und Gemüse genutzt wird 

− keine Vereinsbeschlüsse die Errichtung/Nutzung nachstehender Dinge untersagen 

− ein verbindlicher Mindestabstände von 1 m zur Gartengrenze eingehalten wird 
Die Nutzung dieser Geräte und Gestaltungselemente ist Bestandteil der Erholungsnutzung, wie auch 
Rasen, Blumenbeete, Ziersträucher, Hecken und Biotope. 
Die Erholungsfläche soll ein Drittel der Gartenfläche nicht überschreiten. 
 

Alle Geräte sind mit geeigneten Mitteln zu sichern, so dass bei Sturm keine Gefährdung von ihnen 
ausgeht. Auf den Einsatz von Beton ist soweit möglich zu verzichten. 
Dem Unterpächter obliegen die Verkehrssicherungspflicht und Aufsichtspflicht bei Nutzung der 
Geräte. Vorstand und Verein werden von jeglicher Haftung, auch gegenüber Dritten, freigestellt. 
Es sind die im Verein sowie auf Grund kommunaler Ordnungen geltende Ruhezeiten zu beachten. 

 
Folgende spezifische Bedingungen sind einzuhalten: 
transportable Badebecken 

In der Anzeige zur Aufstellung sind das Modell und die Beckengröße (HxBxT, DxH, oder Fassungs-
vermögen/Höhe) anzugeben. Zulässig sind 3 m³ Fassungsvermögen und Gesamthöhe 0,6 m, bei 
einem Füllstand von 0,50 m, dies entspricht einem zulässigen Durchmesser bis 2,76 m. Der 
Beckeninhalt darf nicht mit chemischen Produkten versetzt werden und ist bei Verschmutzung 
ordnungsgemäß zu entsorgen. Bei Nutzung einer Pumpe ist diese so zu installieren, dass von 
deren Betrieb keine Geräuschbelästigung ausgeht. 
Es ist nicht gestattet, die Aufstellfläche mit einem Fundament zu versehen oder zu umbauen. 
Nach Ende der Gartensaison ist das Becken zu entfernen. 
Das Befüllen kann durch den Verein untersagt werden, wenn die Wasserversorgung der Anlage 
oder die Rechtslage dies erfordern. 

saisonal aufgestellte Partyzelte 
Es ist nur ein transportables Partyzelt ohne Fundament oder Betonverankerung zulässig, das je 
nach Witterung sowie außerhalb der Gartensaison zu entfernen ist.  

saisonal aufgestellte Trampoline 
Dem Vorstand sind mit dem Parzellenplan auch Modell und Größe des Trampolins, sowie die 
vorgesehene Verankerung im Boden mitzuteilen. Die maximale Größe des Trampolins darf einen 
Durchmesser von 2 m bzw. eine Grundfläche von 3,20 m² nicht überschreiten. Trampoline sind 
nach der Gartensaison abzubauen. 

Spielgeräte 
Solange Kinder regelmäßig die Parzelle nutzen, können altersgerechte Spielgeräte aufgestellt 
werden. Werden diese selbst hergestellt, sind bevorzugt natürliche, heimische Materialien zu 
verwenden. Folgende Gerätegrößen sollen nicht überschritten werden: 

− Spielhaus    2 m² Grundfläche 

− Baumhaus/Stelzenhaus  2 m² Grundfläche, Höhe der Bodenplatte max. 2,0 m 

− Schaukel   Pendel bis max. 1 m vor Gartengrenze 

− Sandkasten   nur oberirdisch 
Alternativ können andere Spielgeräte errichtet werden, die die genannten Größen nicht 
überschreiten sollen. Alle Geräte sind zurückzubauen, wenn keine regelmäßige Nutzung erfolgt.   

Miniaturlandschaften 

− Feucht- oder Trockenbiotop −   Gartenteich incl. flacher Uferzone bis 8 m², Tiefe bis 1,1 m,  

− Modellbahnen, u. a. Miniaturlandschaften sind wasserdurchlässig zu gestalten 
 

Sie können in der Parzelle bleiben, wenn der nachfolgende Pächter sich ausdrücklich zur 
Übernahme bereit erklärt. Die Anlage sowie Übergabe von Schotterbeeten sind unzulässig.


